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RS UVS Kärnten 1997/04/18 KUVS-
268/5/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1997

Rechtssatz

Nicht jede Änderung einer genehmigten Betriebsanlage bedarf einer Genehmigung nach § 81 Abs 1 GewO, sondern

nur eine solche, die geeignet ist, die im § 74 Abs 2 GewO umschriebenen Interessen zu beeinträchtigen. Ein

Schuldspruch nach § 366 Abs 1 Z 3 GewO muß daher, um das Erfordernis des § 44a Z 1 VStG zu erfüllen, auch jene

Tatumstände enthalten, die eine Beurteilung dahingehend zulassen, ob die vorgenommene Änderung der

Betriebsanlage die im § 74 Abs 2 GewO genannten Interessen zu beeinträchtigen geeignet ist (Einstellung des

Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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